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1979 ~08- 29 
zu .F2/J 

der Anfrage der AbgoDroHAIDEH, GRABHER­
f1EYER an den Bundesminister für soziale 
Verwaltung betreffend Zweiter Bericht 
der Volksanwaltschaft-Ausgleichszulagen­
recht (Nro52/J) .. 

Die anfragenden Abgeordneten nehmen Bezug auf die im 
Zweiten 13ericht der Volksanwal tschaft (Seite 18, 19 

Pkt.3 Allgemeines) getroffenen Feststellungen, die im 
folgenden - des besseren Verständnisses halber - aus­
zugsweise wied~rgegeben werden: 

:'1n Ausgleichszulagefällen mit innerstaatlichem Pensions­
anspruch erreicht die Senderzahlung nur dann die HBhe 
des Rieh tsatzes, vlenn die Summe der Teilleistungen aus 
beiden Vertragsstaaten mindestens dem innerstaatlichen 
6sterreichischen Leistungsanspruch entspricht, oder zur. 
Bsterreichischen Vertragsteilpension ein Unterschieds­
betrag wegen Unterschreitens des innerstaatlichen An­

spruches gebührt" In allen Fällen aber, in welchen die 
Summed.er Vertragsteilpensionen hBher als der inner­
staatliche Anspruch ist, oder ein innerstaatlicher An­
sprucb nicht besteht, liegt die HBhe der österreichischen 
Sonderzahlungen zum Teil beträchtlich unter dem Richtsatzo 
Im Hinblick auf d.en Zweck der Ausgleichszulage zur Siche­
rung der wirtschaftlichen Existenz des Anspruchsberechtigten 

erscheint der Volksanwaltschaft hier eine Änderung der 
Gesetzeslage angezeigto Die derzeitige Rechtslage trifft 
nämlich gerade die Bedürftigsten, während die Bezieher 
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einer über dem Richtsatz liegenden Pension ihren inner­
staatlichen I~istungsanspruch bei den Sonderzahlungen 
gesichert haben .. 11 

In diesem. Zusammenhang wird an mi.ch folgende Anfra.ge 
gerichtet: 

1 .. ) Wie lautet Ihre Stellungnahme zur gegenständlichen 
Problematik? 

2.) Werden diesbezüglich bereits legistische Vo"rarbei ten 

geleistet? 

In Beantwortung dieser Anfrage mBchte ich einleitend 
darauf hinweisen, daß mir die von der Volksanwaltschaft 
zur Er6rterung gestellte Problematik seit längerem be­

kannt ist und daß bereits seit 1976 Bemühungen im Gange 
sind, die Rechtslage zu ändern. Im Einvernehmen mit dem 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs­
trägerund den Pensionsversicherungsanstalten sind ver­
schiedene LBsungsvorschläge geprüft worden. Eine ver­
waltungsBkonomisch vertretbare innerstaatliche L~sung 
dieser Frage ist der2i2it nicht möglich. 

Zur geltenden Rechtslage ist zu sagen~ daß sich die von 
der Volksanwaltschaft aufgezeigte Problematik nicht nur 
im z\viscbenstaatlichen, sondern auch im innerstaatlichen 
Bereich ergibt .. ~lenn bei :B'eststellung eines Ausgleichs­
zulagenanspruches im Nettoeinkommen des Anspruchswerbers 
Einkünfte zu berücksichtigen sind, die nur zwölfmal 
jährlich anfallen, führt dies dazu, daß auch bei den 
beiden Sonde~zahlungen die Ausgleichszulage im gleichen 
Ausmaß wie zu den Monatspensionen gebührt, obv..rohl d.ie 
auf den Ausgleichszulagenanspruch .. angerechneten Einkünfte 
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ein dreizehntes oder vierzehntes Mal nicht gebühren~ 
Die gleiche Situation ergibt sieh bei den Sonderzahlungen 
im zwischenstaatlichen Bereich, wenn zu einer Bster­
reichischen Teilleistung eine Ausgleichszulage gebühr~, 
die unter Berlicksichtigung der ausländischen Teilleistung 
ermi ttelt wurde, die auslänö_ische 'I'eilleistung aber nur 

zwölfmal .jährlich anfällt" 

Das. Bundesminlsterium für 802,ia1e V~rwal tung hat - wie 
schon erwähnt - mehrere Lösungsvorschläge zur Erörterung 

gestellt, die in weiterer Folge vom Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger mit den 
Pensionsversicherungsträgern auf ihre administrative 
Durchführbarkeit geprüft ~y'orden sind .. Die vom Bundes­

ministerium für soziale Verwaltung erarbeiteten Vorschläge 
fanden jedoch keine Zustimmu:lg. Ni t Rücksicht darauf, daß 

eine LBsung dieses Problems nur im Einvernehmen mit den 

Pensionsversicherungsträgern angestrebt werden sollte, 
wurde Mitte 1978 der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger um Ausarbeitung eines geeig­
neten Formulierunbsvorschlagr~s ersucht , damit ein6 aucb 

aus seiner Siebt akzeptable LBsung dieser Härtefälle ge­
funden vJerden kann. Auch diese Bemühungen sind jedoch bis 
jetzt erfolglos geblieben. Im folgenden ein Auszug aus 
den Stellungnahmen der beiden größten Pensionsversicbe­
rungsträger: 

Stellungnahme der Pensionsversicherungsanstalt der 
Arbeiter vom 24.1101978 

11 G • ~ Die größte Schwierigkeit stellt eine gle:Lchmäßige 

Behandlung der Ausgleichszulage-Bezieher einerseits und 
jener Personen andererseits dar, die zwar zu ihrer 
Pension keinen Anspruch auf Ausgleichszulage baben, 
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aber eine Sonderzahlung beziehen, die durch das Fehlen 
des frecdstaatlichen Leistungs8nspruches den für sie 

geltenden Ri.chtsatz nicht erreicht_ Außerdem gibt es 
Pensionsbezieher, deren Nettoeinkommen zur Gänze oder 

zum Teil aus Einkünften besteht, die weniger als vier­
ztjhnmal jährlich gebühreno 

Die Pensionsversicherungsanstaltder Arbeiter" hat trotz 

eingehender neuerlicher Überlegungen keine r-lSigJ.:'chkei t 
zur LBsung des aufgezeigten Problems gefunden. Eine 
gleichmäßige Behandlung aller betroffene~ Personen 
wäre nämlich mit einem Verwaltungsaufwand verbunden, 
der mit den vorhandenen Bediensteten nicht zu bewältigen 
wäre und außerdem Kosten verursachen würde, die in keiner 
Relation zum Erfolg stünden .. 

Abschließend möchte die Anstalt betonen, daß sie sich 
der Notwend~.gkei t so~~ialpoJ itischer Maßnahmen grund-· 
sätzlich nicht verschließt, auch wenn dadurch die 
Administration stark belastet wird, daß ihr aber im 
konkreten Fall alle bisher gefundenen M~glichkeiten 
zur Bereinigung deI' lnUle nicht 'vertretbar E::r"scheillcn. 1I 

Stellungnahme der Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten vom 20. '10 .. '1978 

" 0 • ~ Nach nochmaliger eingehender Prüi'llng und Diskussion 

der ins Auge gefaßten Regelung erlaubt sich die Anstalt 
mitzuteilen, daß keine auch vom administrativen Stand­
punkt akzeptable ~ösung zu der im Betreff angeführt;en 
Anregung gefunden werden konnte",11 

Nach dem Scheitern der Bemühungen um eine generelle 
LBsung dieser Frage im innerstaatlichen Bereich bleibt 
jedoch noch die Möglichkeit offen, für Fälle der im 
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Zweiten Bericht der Volksanwaltschaft geschilderten 

Art soweit möglich im zwischenstaatlichen Bereich Ab­
hilfe zu schaffen. Ich habe veranlaßt, daß Bemühungen 

in dieser Richtung aufgenommen werden. 
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